
anwälte, wie sie heute in der Ostzone herrscht; die 
Zeiten — und sie machten den größten Teil dieser Ge
schichte aus —, in denen man sich mit der Frage der 
Einführung des numerus clausus für Anwälte zu be
fassen hatte, sind hier gründlich vorbei. Die Zahl der 
Rechtsanwälte in der Ostzone beträgt heute etwa 
32% der entsprechenden Zahl von 1939, und da die 
Menge der Zivil- und Strafsachen und sonstigen An
gelegenheiten auch nicht entfernt in diesem Verhältnis 
zurückgegangen ist, hat der einzelne Rechtsanwalt im 
allgemeinen eine Arbeitslast zu bewältigen, der er 
kaum gewachsen ist. Dieser Zustand führt — ganz 
abgesehen davon, daß die Sorgfalt der Arbeit unter 
ihm leiden muß — zu unerwünschten Folgen politischer 
Natur. Das steile Absinken der Anwaltsziffer beruht 
in erster Linie auf den Entnazifizierungsmaßnahmen; 
gleichwohl ist hier die Säuberung nicht mit der gleichen 
Konsequenz durchgeführt worden, wie im übrigen Be
reich der Justiz. Dem Bestreben aber, Versäumtes 
nachzuholen, konnte bisher immer der mit dem der
zeitigen Beschäftigungsgrad der Anwälte motivierte 
Hinweis auf die Unentbehrlichkeit jedes einzelnen 
Anwalts entgegengestellt werden. In diesem Zusam
menhang ist also ein gewisses Absinken des Beschäfti
gungsgrades positiv zu werten. — Eine weitere Folge 
jener Überlastung war die Heranziehung von Hilfs
arbeitern durch die zugelassenen Rechtsanwälte in 
einem bisher ungekannten Umfange. Der Deutschen 
Justizverwaltung sind Fälle bekannt, in denen ein ein
ziges Anwaltsbüro ein halbes Dutzend und mehr 
juristische Hilfsarbeiter beschäftigt. Es bedarf keiner 
Ausführung, daß dieser Zustand ungesund und, nicht 
zuletzt im Interesse der Rechtsuchenden, durchaus un
erwünscht ist, zumal auch hier wieder die unzulässige 
Beschäftigung Belasteter eine Rolle spielt. Auch in 
dieser Richtung also kann eine Verminderung der an
waltlichen Arbeitslast zu einer Gesundung führen. 
Wenn als indirekte Folge der Übertragung der Ehe
sachen an die Amtsgerichte eine Normalisierung auch 
des anwaltlichen Sektors des Justizapparates und 
seine Angleichung an den von den übrigen Teilen 
schon erreichten Stand der Entwicklung gefördert 
wird, so wird das nicht nur als die Zurücklegung einer 
weiteren Etappe unseres Aufbaus zu buchen sein, son
dern gerade von der demokratischen Anwaltschaft 
selbst warm begrüßt werden. IV.

IV.
In vielleicht noch stärkerem Maße, als durch die 

Übertragung an das Amtsgericht und den dadurch be
dingten Wegfall des Anwaltszwanges wird das neue 
Gesicht des Eheprozesses durch die Zuziehung von 
Laienbeisitzern bestimmt werden. Auch die Einrich
tung der „Eheschöffen“ wird nicht erst seit heute und 
gestern diskutiert. Wer die Veihandlungen des mehr
fach erwähnten Salzburger Juristentags nachliest, 
wird erstaunt sein, zu finden, mit welcher Leidenschaft
lichkeit das Für und Wider ihrer Einführung schon 
damals erörtert wurde. Die Verwirklichung der Idee 
blieb einer Zeit Vorbehalten, die erkannt hat, daß das 
A und O der Demokratisierung der Justiz in der 
Durchdringung der Rechtsprechung mit den Kräften 
aus allen Schichten des Volkes — in Gestalt des 
„Volksrichters“ sowohl wie des Laienrichters — be
schlossen liegt; sie blieb einer Zone Deutschlands Vor
behalten, in deren fünf Ländern die weitestgehende 
Mitwirkung des Laienrichterelementes sogar als Ver
fassungsgrundsatz niedergeigt ist, so daß die Notwen
digkeit, mit der Durchführung des Grundsatzes auch 
im Zivilprozeß wenigstens zu beginnen, nicht nur kei
ner Rechtfertigung bedarf, sondern nicht einmal der 
Diskussion mehr zugänglich sein sollte.

Die Zuziehung der Eheschöffen ist fakultativ. Da
mit wird der kompliziertere Apparat praktisch den
jenigen Sachen Vorbehalten, für die er gedacht ist, 
d. h. in denen sich die Parteien nicht schon über die 
Durchführung des Prozesses geeinigt haben — über 
die befürchtete Verzögerung der streitigen Sachen als 
Folge der Schöffenmitwirkung unten in anderem Zu
sammenhänge —; damit wird auch den Wünschen der 
Parteien Rechnung getragen, die jegliche Erweiterung 
des Kreises, vor dem sie ihre Eheschicksale auszubrei
ten haben, vermieden wissen wollen.

Der Umstand, daß die Zuziehung der Schöffen dem 
Wunsch der Parteien überlassen ist, wird übrigens

die Möglichkeit einer exakten Feststellung des Grades 
bieten, in dem die Neuerung einem wirklichen Be
dürfnisse entspricht und damit eine wertvolle Grund
lage für die weitere Ausgestaltung unserer Gerichts
verfassung. Wenn eine Prophezeiung erlaubt ist, so 
meinen wir, daß sich die Schöffenmitwirkung überall 
da als erwünscht zeigen wird, wo die Persönlichkeit 
des Richters nicht stark genug oder aus irgendeinem 
anderen Grunde für die Durchführung gerade des Ehe
verfahrens minder geeignet ist. Damit würde der 
Zweck der Reform erreicht werden, denn wo der 
Berufsrichter das volle Vertrauen der Rechtsuchenden 
genießt, ist die Mitwirkung von Laienrichtern weniger 
erforderlich.

So gesehen, erweist sich die Möglichkeit der Schöflen- 
zuziehung als eine geradezu notwendige Konsequenz 
der Übertragung der Ehesachen an die Amtsgerichte. 
Wenn auch im Hinblick darauf, daß auch bisher fast 
überall in der Zone die Ehesachen von der mit e i n e m  
Richter besetzten Zivilkammer in erster Instanz ent
schieden wurde, eine grundsätzliche Verschlechterung 
der Rechtsprechung von der Übertragung an das 
Amtsgericht nicht zu befürchten ist, so wird es doch 
bei der geringen Auswahlmöglichkeit an den Amts
gerichten unvermeidlich sein, daß der Fall der Be
trauung eines minder geeigneten Richters mit den 
Ehesachen häufiger eintritt — sei es, daß der Richter 
unverheiratet oder zu alt oder zu jung ist. Für diesen 
Fall, sowie dann, wenn eine Partei Gewicht darauf legt, 
daß das Gericht zum mindesten ein Mitglied ihres 
Geschlechts enthält, werden die Schöffen eine über
aus wertvolle Ergänzung des Gerichts darstellen.

Übrigens sollte mit den vorstehenden Ausführungen 
nicht gesagt sein, daß etwa die derzeitige Auswahl 
der Eherichter an den Landgerichten ideal wäre. Die 
bekannte traditionelle Tendenz, mit den Ehesachen 
minder qualifizierte oder sonst weniger geeignete 
Kräfte zu betrauen, zu der ihre rechtliche Unkompli
ziertheit verleitet, ist offenbar unausrottbar, wenn sie 
auch heute bei dem riesigen Prozentsatz der Ehe
sachen nicht so sehr in Erscheinung tritt; sie ist im 
Hinblick auf die menschlich viel höhere Bedeutsam
keit dieser Sachen für die Parteien durchaus zu miß
billigen. Die nachstehende, aus einer der oben erwähn
ten Zuschriften entnommenen Äußerung eines bran- 
denburgischen Richters ist in diesem Zusammenhang 
recht aufschlußreich:

„In der Tagespresse wurde kürzlich eine etwas 
spöttische Bemerkung über Ehescheidungskam
mern, die aus weißbärtigen Männern bestehen, 
veröffentlicht und die Frage aufgeworfen, ob es 
nicht besser sei, solche Prozesse in die Hand 
einer jüngeren weiblichen Richterphrsönlichkeit 
zu legen. In X., wo der einzige weibliche Richter 
von der Bearbeitung der Ehesachen ausgeschlos
sen ist und die Ehesachen auf zwei über 60jäh
rige männliche Richter aufgeteilt sind, hätte man 
sich getroffen fühlen können.“

Auch da also, wo die Neuordnung die Versetzung von 
bisher landgerichtlichen Eherichtem an die Amts
gerichte erforderlich macht, werden die vor ihnen 
verhandelten Sachen oft genug durch die Zuziehung 
von Schöffen nur gewinnen können.

V.
Als die am meisten der Kontroverse ausgesetzte Vor

schrift der Verordnung wird sich die Bestimmung des 
§ 2 erweisen, der die Verbindung von Ehesachen mit 
den mit ihnen zusammenhängenden Angelegenheiten 
betrifft. Hier wird in verschiedenster Beziehung Neu
land betreten; man kann die Bestimmung wohl als 
den kühnsten — weil die bisherige Verfahrenssyste
matik bewußt hinter sich lassenden — Vorstoß zu 
neuen Ufern, zu einem neuen imformalistischen Ver
fahren ansprechen, den das Gesetz enthält. Dabei ist 
nicht so sehr an die Abkehr von dem Prinzip des § 615 
Absatz 2 ZPO gedacht, das die Klagenhäufung im Ehe
prozeß grundsätzlich verbot, wie an die bis dato un
erhörte Zusammenfassung von Angelegenheiten der 
streitigen und der freiwilligen Gerichtsbarkeit im glei
chen Verfahren.

Auch diese Neuerung ist nicht am grünen Tisch aus
gedacht worden — sie entspricht einem wiederholt 
geäußerten Bedürfnis; sie ist —■ und darin liegt ihre 
ausschlaggebende Rechtfertigung — in hohem Maße
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